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Weihnachtsunterstützung  
für Pensionist(inn)en und 
Ruhebezugsempfänger(innen)

Auch heuer wird, wie alljährlich anlässlich des Weihnachtsfestes eine Weihnachtsunterstützungsaktion durchge-
führt. Der Unterstützungsbetrag wird jedoch ausschließlich an PensionistInnen und RuhebezugsempfängerInnen, 
die vor dem 1. Juli des laufenden Jahres ihren Hauptwohnsitz in Traisen begründet haben und deren Monats-
einkommen die nachfolgenden Richtsätze nicht übersteigt bzw. den nachfolgenden Richtlinien entspricht, über 
Antrag ausbezahlt. Bezugsberechtigt sind alle Traisner Frauen und Männer, die aufgrund gesetzlicher oder ver-
traglicher�������	
��������dauernden Ruhebezug gleichgültig welcher Art (z. B. Pension oder unbefristete 
Mindestsicherung), erhalten.
Alle Personen, die nach den genannten Richtlinien in Frage kommen mögen sich

am Dienstag, dem 6. Dez. 2016 oder am Mittwoch, dem 7. Dez. 2016
jeweils zwischen 8 und 12 Uhr im Gemeindeamt Traisen (Kassa!) melden.

Einkommensgrenzen und Höhe der Unterstützung:
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nettoeinkommen die nachfolgenden Richtsätze  nicht übersteigt.
Richtsätze gültig für das Jahr 2016:

Alleinstehende: 
erhalten bis zu einem Monatseinkommen von netto € 920,00                     € 100,00
Ehepaare, LebensgefährtInnen bzw. PartnerInnen, die in gemeinsamen wirtschaftlichen Verhältnissen
leben bis zu einem Monatseinkommen von netto € 1.380,00                             € 140,00
MindestsicherungsempfängerInnen                                                              € 135,00
Behinderte in Heimen: 
Behinderte, die in einem Heim untergebracht sind, erhalten ein Weihnachtspaket
(Süßigkeiten, etc.) im Wert von   € 20,00
außerdem wird ein Betrag von   € 60,00
überwiesen bzw. an die Angehörigen ausbezahlt
Zum Monatseinkommen zählen: 
neben der Pension und der Mindestsicherung auch ein Firmenzuschuss, die Hinterbliebenenrente, die Unfallrente, 
Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen, Alimente, Löhne und Gehälter bzw. alle Einkommen die nachfol-
gend nicht gesondert ausgeschlossen sind.

Unberücksichtigt bleiben: 
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Auszahlung und Nachweis:
Nur für Personen, die nach diesen Richtlinien für eine Weihnachtsunterstützung in Frage kommen, erfolgt die Auszah-
lung bei Antrag durch das Gemeindeamt (Gemeindekassa!). Sämtliche Einkommensnachweise sind mitzubringen 
und vor der Auszahlung vorzuweisen. Die Auszahlung erfolgt nur an den Bezugsberechtigten. Sollte eine persönliche 
Vorsprache nicht möglich sein, ist vom Abholer eine schriftliche Vollmacht des Bezugsberechtigten vorzulegen.
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Zugestellt durch Post.atAmtliche Mitteilung!

Amtliche Nachrichten
   der Marktgemeinde Traisen



NÖ Heizkostenzuschuss 2016/2017

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederöster-
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gewähren. Der Heizkostenzuschuss muss bei der Hauptwohnsitzgemeinde beantragt werden. Die Aus zah-
lung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung.

Personenkreis: 
Gefördert werden Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft bzw. EWR-BürgerInnen sowie 
anerkannte Flüchtlinge, die den Haupt wohnsitz in einer NÖ Gemeinde haben und folgenden 
Personenkreisen angehören:
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Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt
�� Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den Ausgleichszulagenrichtsatz 

nicht übersteigt

Von der Förderung ausgenommen sind: 

�� Personen, die keinen eigenen Haushalt führen
�� Personen, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen
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�� Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen Anspruch 

auf Beheizung der Wohnung bzw. Beistellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge, 
Pachtverträge, Deputate usw.) und diese Leistungen auch tatsächlich erhalten

�� alle sonstigen Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben

Einkommen: 
Als anrechenbares Einkommen gelten alle Einkünfte (auch Alimente und Waisenpensionen) des mit 
der antragstellenden Person im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartners (Lebensgefährten) und 
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Personen, wenn ein wirtschaftlich gemeinsam geführter Haushalt vorliegt.
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Alleinstehende brutto € 882,78 für Ehe paare und Lebensgemeinschaften brutto € 1.323,58 zuzüglich
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Erwachsenen im Haushalt € 513,95 beträgt.

Anrechenfreies Einkommen: 
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Reisegebühren, Taggelder für Präsenzdiener und Zivildiener, NÖ Wohnbeihilfen, NÖ Wohnzuschüsse, 
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ANTRÄGE für den NÖ Heizkostenzuschuss können, wenn Sie in Traisen
 den Hauptwohnsitz haben,

bis spätestens 30. März 2017 im Gemeindeamt (Bürgerservice) gestellt werden.

Bitte bringen Sie bei der Antragstellung alle für Sie in Frage kommenden Nachweise mit, so z. B.: 
Als Nachweis für den Bezug von Ausgleichszulage den Pensionsbescheid oder Pensionsabschnitt, bei 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe eine Mitteilung über den Leistungsanspruch des AMS, bei Bezug von 
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Weiters benötigen wir bei der Antragstellung Ihre Bankverbin dung!
Achtung! Bitte bringen Sie unbedingt einen Bankauszug bei Antragstellung mit, da der IBAN 
(Internationale Kontodaten) auf dem Antragsformular auszufüllen ist!



Parken - Bitte Vorschriften beachten!

5�������%����5�!���3��������������������������y�>Y�����{��!��7����
����������4�������
gerufen:

1) Beim Parken an Straßen mit Gegenverkehr müssen immer zwei Fahrstreifen frei bleiben, d.h. eine Breite 
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gewährleistet. Beispiele: Berthold-Fischer-Lände, Scheibmühlersiedlung, Gölsensiedlung, WAG-Siedlung.

2) Das Parken auf Gehsteigen ist generell untersagt (Beispiel: Voestalpine-Parkplatz). 
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Wir weisen darauf hin, dass bei Geltung eines dieser Verbote eine zusätzliche Anbringung von  
Parkverbotstafeln nicht notwendig und auch nicht sinnvoll ist.

Seitens der Polizeiinspektion Traisen wird zukünftig die Einhaltung der Halte- und Parkverbote auch auf 
den Gemeindestraßen verstärkt überwacht werden.

Wir ersuchen im eigenen Interesse um Beachtung der Straßenverkehrsordnung!




